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Erstinformation 
 
Hörn Finanz Vermittlung GmbH 
Hungerbergstr. 7b 
74889 Sinsheim-Hilsbach 
Tel.: 07265 - 91 70 96 - 0 
Fax: 07265 - 91 70 96 - 19 
info@hoern-finanz.de 
www.hoern-finanz.de 
 
Steuer-Nr.: 44077/18997 
IHK ID-Nr.: 270019 
 
Handelsregister:  HRB 341915, Amtsgericht Mannheim 
 
Vertretungsberechtigt, Geschäftsführer, Gesellschafter: Reinhard Hörn 
 
Tätig als Mehrfachgeneralagent mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 GewO. 
Erlaubnis/Registrierung nach § 34d GewO (Versicherungsvertreter), erteilt durch die Industrie- und Handelskammer 
Rhein-Neckar, L1,2 68161 Mannheim Registrierungsnummer: D-XFKI-VIA4U-00 
 
Die Erlaubnis nach § 34 c GewO wurde vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Gewerbeamt , Kurfürsten-Anlage 38-40, 
69115 Heidelberg, erteilt. 
 
Tätig als Finanzanlagenvermittler/-berater mit Erlaubnispflicht nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO. 
Finanzanlagenvermittlerregister-Nr.: D-F-153-DX7L-14 
Die Erlaubnis wurde am 10.10.2013 von der IHK Rhein-Neckar, L1,2, 68161 Mannheim, erteilt und bezieht sich auf die 
Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG und den Abschluss von Verträgen über den Erwerb folgender 
Finanzanlagen: 
 

1. Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder 
ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden 
dürfen (§34f Abs.1 Nr. 1 GewO) 

2. Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-
Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem 
Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden dürfen (§34f Abs.1 Nr. 2 GewO) 

 

Tätig als Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO. 
Registrierungsnummer: D-W-153-ZEBP-53 
 

Die Erlaubnis wurde am 24.02.2017 von der IHK Rhein-Neckar, L1,2, 68161 Mannheim erteilt und bezieht sich auf die 
Erlaubnis des gewerbsmäßigen Abschluss von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Absatz 3 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) und entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 BGB zu 
vermitteln und Dritte zu solchen Verträgen zu beraten. 
 
Registerstelle: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 
Breite Straße 29 
10178 Berlin 
Telefon: 0180/500585-0 (0,14 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz, höchstens 0,42 Euro/ Minute aus 
Mobilfunknetzen) 
www.vermittlerregister.info oder www.vermittlerregister.org 
 
Beschwerdestelle Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Tel.: 01804-224424 (0,24 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, höchstens 0,42 Euro/ Minute aus Mobilfunknetzen) 
Fax: 01804-224425 (0,24 Euro pro Fax aus dem dt. Festnetz, höchstens 0,42 Euro/ Minute aus Mobilfunknetzen) 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungombudsmann.de 
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Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung 
Postfach 060222, 10052 Berlin 
Telefon: 01802/55 04 44 (0,06 Euro pro Anruf aus dem Festnetz, höchstens 0,42 Euro/ Minute aus Mobilfunknetzen) 
Telefax: 030/20 45 89 31 
(weitere Informationen unter : www.pkv-ombudsmann.de) 
 
Weitere Informationen: 
Der Mehrfachgeneralagent hält keine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der Stimmrechte 
oder des Kapitals an einem Versicherungsunternehmen.  
Ein Versicherungsunternehmen hält keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung von mehr als 10 % der 
Stimmrechte oder des Kapitals am Mehrfachgeneralagent.  
 
„Nachhaltigkeit gemäß Transparenzverordnung vom 10.03.2021: 
Aufgrund der aktuell beschränkten Informationen der Anbieter zu Nachhaltigkeit und deren Faktoren werden diese 
Aspekte aktuell nicht in der Beratung berücksichtigt. Sie können auf besonderen Wunsch des Kunden auf Basis der 
aktuell zur Verfügung stehenden Datenlage berücksichtigt werden. Mit einem zukünftig breiteren Marktangebot wird 
eine standardmäßige Berücksichtigung erfolgen.“ 

http://www.pkv-ombudsmann.de/

